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Amts- und Mitteilungsblatt der Stadt Schleiz 
mit ihren Ortsteilen Burgk, Burgkhammer, Crispendorf, Dörflas, Dröswein, 
Erkmannsdorf, Gräfenwarth, Grochwitz, Isabellengrün, Langenbuch, Lössau,  
Möschlitz, Oberböhmsdorf, Oschitz, Wüstendittersdorf

Der Saaleturm im malerischen Schleizer Ortsteil Burgk bleibt 
auch im Jahr 2024 eine der beliebtesten Attraktionen der Re-
gion. Mit 14.100 Besucherinnen und Besuchern zog der Aus-
sichtsturm erneut eine beeindruckende Zahl von Gästen an, 
die den einzigartigen Blick über die idyllische Landschaft der 
Saale genießen wollten.
Auch wenn die Besucherzahlen geringfügig unter denen des 
Vorjahres (14.200 Gäste) liegen, zeigt die anhaltende Beliebt-
heit des Saaleturms das ungebrochene Interesse an diesem 
besonderen Wahrzeichen. „Wir freuen uns über jeden einzel-
nen Gast, der den Weg zu uns findet und bedanken uns für die 
anhaltende Wertschätzung des Saaleturms“, so Bürgermeister 
Marko Bias.

Der Saaleturm Burgk bietet nicht nur einen unvergleichlichen 
Panoramablick, sondern auch ein besonderes Erlebnis für Na-
turliebhaber und Geschichtsinteressierte. So kann der Park-
platz vor dem Saaleturm als Ausgangspunkt für Wanderungen 
oder einen Besuch des Museums Schloß Burgk genutzt werden.
Zusätzlich erfreut sich der Reisemobilstellplatz am Saaleturm 
wachsender Beliebtheit: Im Jahr 2024 nutzten 987 Camper 
(Vorjahr 920) dieses Angebot. Der Parkplatz Burgk wurde von 
mehr als 11.000 Pkw (Vorjahr 11.500) genutzt, und es konnten 
immerhin 27 Reisebusse registriert werden. Um das Erlebnis 
für Besucherinnen und Besucher weiter zu verbessern, plant 
die Stadt Schleiz für 2025 eine Optimierung der Beschilderung, 
insbesondere für Wanderer.

Saaleturm Burgk begeistert weiterhin Tausende Besucherinnen  
und Besucher im Jahr 2024
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FIRMEN ABC

MOBILITÄT ERLEBEN

Individuelle Mobilitätslösungen aus einer Hand
	Reparatur und Wartungsarbeiten 

	Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen innerhalb 
 der Unternehmensgruppe FISCHER

Autohaus Fischer GmbH | Triptis Im Kälbertale 2 | 07819 Triptis | Tel.: 036482-430 | www.fischer-auto.de 

Service Plus

	Verkauf von Zubehör- und Ersatzteilen

	Fahrzeugvermietung Rent-a-car

Überzeugt. Immer wieder. Jetzt leasen.

Attraktive Leasingkonditionen für junge Gebrauchtwagen1 bis zum 24.02.2025.
Gültig für Audi Mietfahrzeuge und Audi Werksdienstwagen der Modelle Audi A3, 
Audi Q2 und Audi Q3 jeweils frühestens 2 Monate und spätestens 24 Monate nach 
Erstzulassung. Max. Gesamtfahrleistung bei Vertragsbeginn: 40.000 km. Ausge-
nommen sind S- und RS-Modelle. Für das Fahrzeugalter gilt als Stichtag das Datum 
der Gebrauchtwagenleasingbestellung. Gültig vom 10.01.–24.02.2025 (Gebraucht- 
wagenleasingbestellung), späteste Ummeldung 25.04.2025. Für private und gewerb- 
liche Einzelabnehmer_innen. Fahrzeugabbildung zeigt ggf. vom Leasingangebot  
abweichende Sonderausstattung. 

Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes. Kombinierbarkeit 
mit anderen Angeboten auf Anfrage.
1 Junge Gebrauchtwagen sind ehemalige Audi Mietfahrzeuge (AMF) oder Audi Werks-
dienstwagen (WDW) der AUDI AG mit einem Fahrzeugalter von max. 24 Monaten nach 
Erstzulassung, die über das Audi Handelsnetz vertrieben werden. Ausgenommen hier-
von sind händlereigene Mietfahrzeuge der Marke Audi, die in der Erstverwendung über 
externe Mietwagengesellschaften wie bspw. EURO-Lea-sing GmbH vermietet wurden. 
Detaillierte Hinweise finden Sie unter www.audi.de/jungegebrauchtwagen.

Autohaus Fischer GmbH Triptis Betriebsstätte Oettersdorf

Löhmaer Weg 43, 07907 Oettersdorf, Tel.: 03663 424330, info@fischer-oettersdorf.de, www.fischer-auto.de
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BEKANNTMACHUNGEN

Der Stadtrat der Stadt Schleiz hat in seiner 5. Sitzung vom 
17.12.2024 folgende Beschlüsse gefasst:  

Beschluss-Nr. 33-5/2024
Der Stadtrat der Stadt Schleiz genehmigt die Niederschrift der 
4. Sitzung vom 12.11.2024.
Abstimmung:    19 Zustimmungen
     2 Enthaltungen

Beschluss-Nr.: 34-5/2024
Der Stadtrat der Stadt Schleiz beschließt die 1. Änderungssat-
zung zur Hauptsatzung der Stadt Schleiz. 
Abstimmung:  21 Zustimmungen

Beschluss-Nr.: 35-5/2024
Der Stadtrat der Stadt Schleiz beschließt die Satzung über die 
Erhebung der Grundsteuern und Gewerbesteuern (Hebesatz-
Satzung) der Stadt Schleiz. 
Abstimmung:  18 Zustimmungen
     1 Gegenstimme
     2 Enthaltungen

Beschluss-Nr.: 36-5/2024
Der Stadtrat der Stadt Schleiz beschließt eine überplanmäßi-
ge Ausgabe im Verwaltungshaushalt 2024 der Stadt Schleiz für 
die Haushaltsstelle 1.85500.999.57000 Kosten Forstunterneh-
men/Bewirtschaftung Kommunalwald in Höhe von 30.000,00 
Euro. Die Deckung erfolgt über Mehreinnahmen in Höhe von 
30.000,00 Euro auf der Haushaltsstelle 1.91000.999.20700 Zins-
einnahmen von Banken. 
Abstimmung: 18 Zustimmungen
     1 Gegenstimme
     2 Enthaltungen

Beschluss-Nr.: 37-5/2024
Der Stadtrat der Stadt Schleiz beschließt eine die Erhebung des 
jährlichen Bodennutzungsentgeltes für Standard-Reihengara-
gen auf städtischen Grund und Boden ab 01.01.2025 in Höhe 
von 
120,00 Euro pro Jahr und für vermietete Standard-Garagen auf 
30,00 Euro pro Monat. 
Abstimmung:  21 Zustimmungen

Beschluss-Nr.: 38-5/2024
Der Stadtrat der Stadt Schleiz beschließt für das Bauvorhaben 
„Dorfgemeinschaftshaus und multifunktionale Platzgestaltung“ 
in Dröswein das dargestellte Ausbauprogramm. 
Abstimmung:  21 Zustimmungen

Beschluss-Nr.: 39-5/2024
Der Stadtrat der Stadt Schleiz bestätigt Herrn Manuel Metzner 
als Hauptausschussmitglied und Herrn Roland Wetzel als des-
sen Stellvertreter für die Fraktion FDP/Die Linke. 
Abstimmung.  19 Zustimmungen
     2 Enthaltungen

nichtöffentliche Beschlüsse

Beschluss-Nr. 40-5/2024
Der Stadtrat der Stadt Schleiz genehmigt den nichtöffentlichen 
Teil der Niederschrift der 4. Sitzung vom 12.11.2024. 
Abstimmung:  19 Zustimmungen
     2 Enthaltungen

Schleiz, 17.12.2024

Bias
Bürgermeister

......................................................................................................

Bekanntmachung

Schleiz und Ortsteile profitieren  
von Dorfentwicklungsförderung 

bis 2029 – 
Informationsveranstaltung für 

private Bauprojekte

Die Stadt Schleiz ist mit ihren Ortsteilen Dröswein, Langenbuch, 
Lössau, Oberböhmsdorf und Wüstendittersdorf erfolgreich in 
das Programm zur Förderung der Dorfentwicklung als Förder-
schwerpunkt bis zum Jahr 2029 aufgenommen wurden. Damit 
besteht auch für private Antragsteller in den genannten Ortstei-
len die Möglichkeit, förderfähige Maßnahmen durchzuführen. 
Hierzu zählen z. B. die Erhaltung und Gestaltung ländlicher Bau-
substanz, mit ortsbildprägendem Charakter, Abriss- und Entsie-
gelungsmaßnahmen sowie generell die bauliche Hülle (Dach, 
Fenster, Türen, Tore und Fassade). 
Eine Informationsveranstaltung dazu findet am 18. Februar, 
17:00 Uhr im Bürgerhaus Langenbuch statt. Alle Interessierten 
sind herzlich eingeladen.
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Wahlbekanntmachung
1. Am 23. Februar 2025 findet die Wahl zum 21. Deutschen 

Bundestag statt.
  Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.

2. Die Gemeinde ist in folgende 11 Wahlbezirke eingeteilt:

Wahl-
bezirk

Abgrenzung des  
Wahlbezirks

Lage des Wahlraums
(Straße, Hausnummer, Zimmer)

01 Schleiz-Nord Aus-u. Weiterbildungszentrum 
Schleiz,  
Löhmaer Weg 2, 07907 Schleiz

02 Schleiz-Ost/Wüstendit-
tersdorf

Rathaus Schleiz, Stadtverwaltung,
Bahnhofstraße 1, 07907 Schleiz

03 Schleiz-West Feuerwehrgerätehaus Schleiz,
Oschitzer Straße 8, 07907 Schleiz

04 Schleiz-Süd Gymnasium Dr. Konrad Duden 
Schleiz, Hofer Straße 10, 07907 
Schleiz

05 Schleiz-Oschitz
Achtung! geändertes 
Wahllokal

Sportlerheim der SG Bergland 
Oschitz,  
Möschlitzer Straße, 07907 Schleiz

06 Schleiz-Oberböhmsdorf Bürgerhaus Oberböhmsdorf,
Sommerseite 21, OT Oberböhms-
dorf, 07907 Schleiz

07 Schleiz-Lössau Sportlerheim des SV 1961 Lössau e.V.,
Am Sportplatz, OT Lössau, 07907 
Schleiz

08 Schleiz-Langenbuch/
Dröswein

Bürgerhaus Langenbuch,
Hauptstraße 12, OT Langenbuch, 
07907 Schleiz

09 Schleiz-Möschlitz/
Grochwitz/Burgk

Bürgerhaus Möschlitz,
Untere Kirchstraße 9, OT Möschlitz, 
07907 Schleiz

10 Schleiz-Gräfenwarth
Achtung! geändertes 
Wahllokal

Feuerwehrgerätehaus Gräfenwarth,
Stauseestraße 32, OT Gräfenwath, 
07907 Schleiz

11 Schleiz-Crispendorf Feuerwehr-und Vereinshaus  
Crispendorf
Crispendorf Nr. 58, 07907 Schleiz

 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten 
in der Zeit vom 13.01.2025 bis 02.02.2025 übersandt wor-
den sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angege-
ben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.

 Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahl-
ergebnisses am Wahltag um 15.00 Uhr Briefwahlbezirk I im 
Rathaus Schleiz, Bahnhofstraße 1, 07907 Schleiz (Zimmer-
Nr. 1.1) Briefwahlbezirk II in der Stadtinformation „Alte Mün-
ze“, Neumarkt 13, 07907 Schleiz zusammen.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahl-
bezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.

 Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Perso-
nalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.

 Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben wer-
den.

 Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält 
bei Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehändigt.

 Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.
 Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Num-

mer
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Na-

men der Bewerber der zugelassenen Kreiswahlvor-
schläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurz-
bezeichnung verwendet, auch dieser, bei anderen 
Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kennworts und 
rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis für 
die Kennzeichnung,

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Be-
zeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der 
ersten fünf Bewerber der zugelassenen Landeslisten 
und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die 
Kennzeichnung.

 Der Wähler gibt seine Erststimme in der Weise ab, dass er 
auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch 
ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise 
eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten 
soll, und seine Zweitstimme in der Weise, dass er auf dem 
rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in ei-
nen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

 Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des 
Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum ge-
kennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf 
nicht fotografiert oder gefilmt werden.

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhand-
lung erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergeb-
nisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, 
soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts mög-
lich ist.

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl 
im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk die-

ses Wahlkreises oder
b) durch Briefwahl
teilnehmen.

 Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Ge-
meindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen amt-
lichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahl-
briefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und 
dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf 
dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass 
er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Der 
Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben 
werden.

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und 
nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts 
durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist un-
zulässig (§ 14 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes).

 Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder we-
gen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme ge-
hindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der 
Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen 
und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig 
ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einfluss-
nahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder 
Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert 

Amtlicher Teil vom 30. Januar 2025
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Information der Kämmerei zur 
Grundsteuer ab 2025:

Bitte warten Sie mit Zahlungen auf Ihren neuen Grundsteu-
erbescheid!
Aufgrund der ab 01. Januar 2025 geltenden neuen Rechtsla-
ge kam und kommt es zu Änderungen bei der Bewertung der 
Grundstücke. Gleichzeitig wird auch die Festsetzung der Grund-
steuern den neuen gesetzlichen Regelungen angepasst.
Die Stadt Schleiz informiert, dass die im Moment noch aktuel-
len Grundsteuerbescheide nur bis zum 31.12.2024 gelten. Ab 
01.01.2025 sind diese somit aufgehoben. Eine Zusendung von 
Abmeldebescheiden erfolgt nicht, da die bisherigen Veranla-
gungen nach § 266 (4) Gesetz zur Reform des Grundsteuer- und 
Bewertungsrechts (Grundsteuer-Reformgesetz GrStRefG) vom 
26.11.2019 automatisch ihre Gültigkeit verlieren.
Sofern für Ihren Grundbesitz eine Grundsteuer für 2025 fest-
zusetzen ist, wird in jedem Fall (nach dem 01. Januar 2025) ein 
neuer Grundsteuerbescheid versandt.
Sollten Sie bei Ihrem Kreditinstitut zur Bezahlung der 
Grundsteuer einen Dauerauftrag eingerichtet haben, so 
stornieren Sie diesen bitte.
Haben Sie uns ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt, ist nichts wei-
ter zu tun. Ein Lastschrifteinzug erfolgt erst wieder, nachdem 
ein neuer Steuerbescheid erlassen wurde.
In einigen Fällen ist es aus technischen Gründen nicht möglich, 
ein bisher erteiltes SEPA-Mandat zu übernehmen. Bitte prüfen 
Sie dies bei Erhalt des neuen Grundsteuerbescheides!
Weiterhin möchten wir darauf hinweisen, dass die Festsetzun-
gen der Grundsteuer ab 2025 auf Grundlage der uns bisher 
vom Finanzamt bereitgestellten Daten erfolgen. Es ist deshalb 
möglich, dass Änderungen von Steuerpflichtigen (Eigentums-
wechsel) oder anderen Festsetzungen im Zeitraum ab der 
Hauptfeststellung (Stichpunkt 01.01.2022) für die Grundsteuer 
ab 2025 noch nicht vorliegen.

Widersprüche, welche sich auf die Höhe der Grundsteuer resul-
tierend aus der Höhe des Grundsteuermessbetrages beziehen, 
sind deshalb an das zuständige Finanzamt zu richten.

Schleiz, den 28.11.2024
Steueramt 

oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 
14 Absatz 5 des Bundeswahlgesetzes).

 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis ei-
ner Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz 
entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten 
oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlbe-
rechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 
107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Schleiz, den 30.01.2025

Die Gemeindebehörde
Stadt Schleiz

Gez. Bias, Bürgermeister

......................................................................................................

Datenschutz
Information des Datenschutzbeauftragten der Stadt Schleiz

Hinweise zur Einrichtung einer Auskunfts- bzw. Übermittlungs-
sperre
1.) Das Bundesmeldegesetz erlaubt in § 50 Abs. 3 eine Auskunft 

an Adressbuchverlage über Vor- und Familienname, dem 
Doktorgrad und Anschriften von Einwohnern, die das 18. 
Lebensjahr vollendet haben. Dieser Weitergabe Ihrer Daten 
können Sie gemäß § 50 Abs. 5 Bundesmeldegesetz wider-
sprechen. Eine Begründung ist nicht erforderlich.

2.) Begehren Mitglieder von parlamentarischen und kommu-
nalen Vertretungskörperschaften sowie Presse, Rundfunk 
und andere Medien eine Auskunft über Alters- oder Ehe-
jubiläen, darf die Meldebehörde aufgrund von § 50 Abs. 
2 des Bundesmeldegesetzes eine auf folgende Daten be-
schränkte Melderegisterauskunft erteilen: Vor- und Fami-
lienname, Doktorgrad, Anschriften sowie Tag und Art des 
Jubiläums. Diese Auskunft darf jedoch nur erteilt werden, 
wenn Sie nicht widersprochen haben. Wenn Sie von Ihrem 
Widerspruchrecht gemäß § 50 Abs. 5 Bundesmeldegesetz 
Gebrauch machen, darf die Meldebehörde z.B. der Presse 
nicht mitteilen, dass Sie demnächst z.B. Ihren 70. Geburts-
tag oder Jubiläum der Goldenen Hochzeit feiern. Das Wider-
spruchsrecht bei Ehejubiläumsdaten kann nur durch beide 
Ehegatten ausgeübt werden.

3.) Das Bundesmeldegesetz sieht im § 42 Abs. 1 vor, dass an 
öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften neben den 
Daten ihrer Mitglieder auch einige Grunddaten von Fami-
lienangehörigen der Mitglieder, die nicht derselben oder 
keiner öffentlichen-rechtlichen Religionsgesellschaft ange-
hören, übermittelt werden dürfen. Familienmitglieder sind 
der Ehegatte oder Lebenspartner, minderjährige Kinder und 
die Eltern minderjähriger Kinder. Der Betroffene kann ge-
mäß § 43 Abs. 3 Satz 2 Bundesmeldegesetz verlangen, dass 
seine Daten nicht übermittelt werden. Eine Begründung ist 
nicht erforderlich.

4.) Das Bundesmeldegesetz sieht in § 50 Abs. 1 vor, dass die 
Meldebehörde in den sechs der Wahl vorausgehenden Mo-
naten Auskunft an Parteien, Wählergruppen und ande-
ren Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit 
allgemeinen Wahlen und Abstimmungen geben darf. Das 
betrifft die Daten: Vor- und Familienname, Doktorgrad und 
Anschrift. Sie können dieser Datenübermittlung gemäß § 50 
Abs. 5 Bundesmeldegesetz ohne weitere Begründung wi-
dersprechen.

5.) Zum Zwecke der Übersendung von Informationsmaterial 
über die Streitkräfte an eventuell Freiwillige erfolgt eine 
Datenübermittlung an das Bundesamt für das Personal-
management der Bundeswehr gemäß § 58 Abs. 1 Solda-
tengesetz. Dieser Datenübermittlung können Sie gemäß § 
36 Abs. 2 Bundesmeldegesetz widersprechen, wenn Sie die 
Zusendung des Informationsmaterials nicht wünschen.

Die aufgeführten Punkte können alle mit einmal oder auch ein-
zeln gesperrt werden. Dies kann schriftlich per Antrag (siehe 
www.schleiz.de) oder persönlich im Einwohnermeldeamt erfol-
gen. 

ENDE DER AMTLICHEN MITTEILUNGEN

Amtlicher Teil vom 30. Januar 2025
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1. Änderungssatzung zur  
Hauptsatzung der Stadt Schleiz

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer Ge-
meinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung 
- ThürKO) vom 16. August 1993 (GVBl. S. 501) in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt 
geändert durch Artikel 33 des Gesetzes vom 2. Juli 2024 (GVBl. 
S. 277) hat der Stadtrat der Stadt Schleiz in der Sitzung vom 17. 
Dezember  2024 die folgende 1. Änderungssatzung zur Haupt-
satzung der Stadt Schleiz beschlossen:

§ 1
(1) § 4 Abs.1 wird um die folgende Regelung ergänzt:
 Das räumliche Gebiet für den Ortsteil Oschitz, für den der 

Ortsteilsprecher zuständig ist, wird begrenzt durch:
- in Richtung Schleiz an den Flurstücken 858/2 (Oschitzer 

Str. 97) und 158/4 (Oschitzer Str. 90)
- von der Straße Am Oelschweg werden nur die Gebäude 

mit den Hausnummern 1,3,5,7, 9, 11 und 13 einbezogen 
(siehe Karte als Anlage 1 zur Satzung).

- Das Gebiet des Ortssprechers umfasst nicht die Grund-
stücke der Flur 6 und 10 (Heinrichsruh) des Ortsteils 
Oschitz.

(2) § 4 Abs. 4 h.) wird gestrichen, aus i.) wird h.).

(3) § 7 Abs. 4 wird wie folgt neu gefasst:
 Bei öffentlichen Sitzungen des Stadtrates soll den Einwoh-

nern Gelegenheit gegeben werden, Fragen zu gemeind-
lichen Angelegenheiten, die in die Zuständigkeit des Stadt-
rates fallen, zu stellen oder Anregungen und Vorschläge zu 
unterbreiten:
a.) Gegenstände die nicht öffentlich behandelt werden, kön-

nen nicht in einer Einwohnerfragestunde erörtert wer-
den. Anfragen mit beleidigendem, verleumderischem 
oder volksverhetzendem Charakter sind von einer Be-
handlung auszuschließen.

b.) Eine Sachdebatte, über die in der Einwohnerfragestunde 
gestellten Fragen und deren Antworten findet nicht statt. 
Meinungsäußerungen, Stellungnahmen und andere 
Sachvorträge sind während der Einwohnerfragestunde 
unzulässig, diese sind der Einwohnerversammlung vor-
behalten. Unzulässig sind weiterhin Themen zu sonsti-
gen Angelegenheiten, die nicht zum Wirkungskreis der 
Stadt Schleiz gehören und auf die keinerlei städtischer 
Einfluss ausgeübt werden kann. Zudem sind Beschwer-
den über einzelne Mitarbeiter oder eine Gruppe von Mit-
arbeitern der Verwaltung unzulässig.

c.) Die Einwohnerfragestunde soll die Dauer von 30 Minu-
ten nicht überschreiten.

§ 2
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Schleiz, den 14.01.2025

Stadt Schleiz

Gez. Bias               Siegel
Bias
Bürgermeister

Verstöße gegen Verletzung von Verfahrens- und Formfehlern, 
die nicht die Ausfertigung und Bekanntmachung betreffen, kön-
nen gegenüber der Stadtverwaltung Schleiz geltend gemacht 
werden. Sie sind schriftlich unter Angabe der Gründe geltend 
zu machen. Werden solche Verstöße nicht innerhalb von einem 
Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend gemacht, so sind sie 
unbeachtlich.

.............................................................................................................

Satzung über die Erhebung der 
Grundsteuern und Gewerbesteuer

(Hebesatz-Satzung) der Stadt Schleiz vom 
10.01.2025

Auf der Grundlage der §§ 2,18,19 und 54 der Thüringer Ge-
meinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung 
- ThürKO -) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 
2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 33 des Geset-
zes vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 277, 288) in Verbindung mit § 1 
Thüringer Kommunalabgabengesetz (ThürKAG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 19. September 2000 (GVBl. S. 301), 
zuletzt geändert durch Artikel 33 des Gesetzes vom 2. Juli 2024 
(GVBl. S. 277, 288), in Verbindung mit § 25 des Grundsteuer-
gesetzes (GrStG) vom 07. August 1973 (BGBl. I, S. 965), zuletzt 
geändert durch Art. 21 Gesetz vom 16. Dezember 2022 (BGBl. 
I S. 2294) und § 16 Gewerbesteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4167), zu-
letzt durch Artikel 19 des Gesetzes vom 27. März 2024 (BGBl. 
2024 I Nr. 108), hat der Stadtrat der Stadt Schleiz in der Sitzung 
am 17. Dezember 2024 folgende Satzung über die Erhebung 
der Grundsteuern und Gewerbesteuer (Hebesatz-Satzung) be-
schlossen:
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§ 1 Steuersätze der Realsteuern
Die Hebesätze für Grundsteuern und Gewerbesteuern werden 
für die Stadt Schleiz wie folgt festgesetzt:
(1)  Grundsteuer für land- und 
 forstwirtschaftliche Betriebe  271 v. H.
 (Grundsteuer A)

(2)  Grundsteuer für Grundstücke  389 v. H.
 (Grundsteuer B)

(3)  Gewerbesteuer  395 v. H.

§ 2 In-Kraft-Treten
Die Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.

Schleiz, den 10.01.2025 Stadt Schleiz
gez. Bias

Bias
Bürgermeister (Siegel)

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften, die nicht die Ausfertigung und Bekanntmachung 
betreffen, können gegenüber der Stadtverwaltung der Stadt 
Schleiz geltend gemacht werden. Sie sind schriftlich unter An-
gabe der Gründe geltend zu machen. Werden solche Verstöße 
nicht innerhalb von einem Jahr nach dieser Bekanntmachung 
geltend gemacht, so sind diese Verstöße unerheblich. 
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Schleizer Wochenmarkt 2025: Vielfalt und Frische auch im neuen Jahr
Kundinnen und Kunden des Wochenmarktes können sich auch 2025 auf ein vielfältiges Angebot freuen. Zahlreiche Händler bie-
ten in diesem Jahr wieder ihre Waren, immer dienstags und freitags von 8 bis 13 Uhr, feil. Aktuelle Informationen zum Schleizer 
Wochenmarkt (u.a. Ausfallzeiten etc.) gibt es auf www.schleiz.de.

Händler Name Sortiment Marktpräsenz
Azad Ali Azad Antipasti Freitag
Bang Ngyen Cong Bang Textilien Freitag
Gärtnerei Bächer Uwe Degel Beet- und Balkon-

pflanzen, Schnitt-
blumen, Gemüse, 
Kräuter, Obst, Ge-
schenkartikel

Dienstag

1000 kleine Dinge Timo Bernard Haushaltswaren, Ge-
schenkartikel und Co.

Freitag

Raumtextilien Gröner Cornelia Gröner Tischdecken, Wachs-
tücher, Gardinen

Freitag; 14-tägig, gerade KW

Ralf Linke Geflügelspezialitäten und Wurst-
waren

Vanessa Linke Geflügel-, Kaninchen-
fleisch Wurstwaren, 
Eier

Freitag

Verbreitung christl. Schriften Peter Lipek christliche Literatur Mai - Oktober;  Freitag  
14-tägig, gerade KW

Imkerei Neupert Peter Neupert Imkereiprodukte 1. Freitag im Monat
Gewürzwelt Schminder Jürgen Schminder Gewürze, Tee, Brü-

hen, Bonbons
1. Freitag im Monat

Fischräucherei & Plattenservice Unger Ralf Unger Fischräucherei Freitag
Direktvermarkter Vogt "Der Garten Eden" Manfred Vogt Bioprodukte aus 

Eigenanbau
Mai - November; Dienstag 
und/oder Freitag

Obstbaubetrieb Wezel Henning Wezel Direktvermarkter 
Obst, Gemüse

Freitag

1000 kleine Dinge Dieter Harasim Spielzeug, Bücher, 
Haushaltswaren

Dienstag
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Auch in diesem Jahr finden im Saale-Orla-Kreis wieder zahlrei-
che Aktionen und Veranstaltungen im Rahmen der bundeswei-
ten NACOA-Aktionswoche statt. Da die Angebote umfassend 
erweitert wurden, erstreckt sich der Aktionszeitraum erstmals 
nicht nur über eine Woche, sondern über den gesamten Monat 
Februar. 
Die Initiative NACOA versteht sich als Interessenvertretung für 
Kinder in Deutschland, die in ihren Familien mit Suchtproble-
men konfrontiert werden – sei es durch Alkohol- oder Drogen-
krankheit bzw. nicht-stofflichen Süchten seitens der Eltern. 

NACOA-Aktionswochen mit abwechslungsreichem Programm

Außerdem soll der Stigmatisierung von Suchterkrankungen 
in Familien mithilfe eines umfassenden Informations- und Ak-
tionsangebotes im Rahmen der NACOA-Aktionswochen ent-
gegengewirkt werden. 
In Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern, das heißt 
dem Kinder- und Jugendschutzdienst, der Familien- und Sucht-
beratung, dem Bildungswerk Blitz, der Volkssolidarität Ober-
land, dem Diakonieverein Orlatal, der Volkshochschule hat das 
Jugendamt des Landkreises als Koordinator mit den Jugend- 
und Schulsozialarbeitern ein Programm initiiert, dass sich an 
alle Altersgruppen richtet. 
Neben kindgerecht aufgearbeiteten Programmen in Kinderta-
gesstätten und Schulungsangeboten für die dortigen Mitarbei-
ter stehen auch die beliebten Filmtage in Jugendhäusern und 
den Kinos in Schleiz und Bad Lobenstein während der Winter-
ferien wieder mit auf dem Programm.
Unter der Schirmherrschaft des Landrates Christian Herrgott 
finden im Rahmen der NACOA-Aktionswochen auch Buchlesun-
gen an Schulen und in Bibliotheken statt. „Es ist mir wichtig, auf 
das noch immer tabuisierte Thema Sucht in Familien aufmerk-
sam zu machen und deshalb beteilige ich mich als Schirmherr 
auch selbst am Programm der diesjährigen Aktionswochen“, 
betont Landrat Christian Herrgott. Er wird die Lesung für Kin-
der der Grundschule Pößneck Ost in der Stadtbibliothek Bilke 
in Pößneck persönlich übernehmen.
Bei den öffentlichen Lesungen in der Stadtbibliothek Schleiz, 
am 12. Februar um 18 Uhr und in der Neustädter Stadtbiblio-
thek am darauffolgenden Mittwoch, 19. Februar, um 18 Uhr 
werden Passagen aus dem Bestseller „22 Bahnen“ von Caroline 
Wahl gelesen. In ihrem Debüt-Roman lernen die Leser und Hö-
rer die Ich-Erzählerin Tilda kennen, die zusammen mit ihrer klei-
nen Schwester ein schwieriges Familienleben mit einer Alkoho-
likerin als Mutter meistern muss. Der Eintritt zu den Lesungen 
ist kostenfrei. Begleitet werden die Veranstaltungen von Beate 
Kühnel aus dem Präventionsteam der Organisation „Suchthilfe 
in Thüringen“, die mit ihrer fachlichen Expertise für Fragen rund 
um das Thema Sucht und Prävention zur Verfügung steht. 
Der Dank der Organisatoren gilt den zahlreichen Kooperations-
partnern, die es erst möglich gemacht haben, ein so umfas-
sendes und abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu 
stellen sowie den Bibliotheken für ihre große Unterstützung der 
diesjährigen NACOA-Aktionswochen. 

FIRMEN ABC
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Frauen aufgepasst!
Einmaliges Konzert zum Früh-

stückstreffen für Frauen

Das Team des Vorbereitungskreises vom Frühstücksreffen für 
Frauen ( FFF)  Schleiz/Tanna lädt im Frühjahr zu einem ganz be-
sonderem Abend ein. Das möchten wir schon an dieser Stelle 
bekannt geben, denn es lohnt sich unbedingt, an  diesem Abend 
dabei zu sein. Wie gewohnt, wird es ein liebevolles Abendessen 
mit guter Gesprächsmöglichkeit an den Tischen geben. Es folgt 
danach dieses Mal  kein Bericht einer mutigen Frau aus ihrem 
Leben und auch kein Referat wie gewohnt. Denn Musik wird an 
diesem Abend groß geschrieben. Dazu haben wir Sefora Nelson 
mit ihrem eigens dafür mitgebrachten Flügel auf der Bühne der 
Wisentahalle in Schleiz. 
 Sefora zählt zu den bekanntesten Künstlerinnen der christli-
chen Musikszene. Dass die Singer-Songwriterin ihr Publikum 
regelmäßig mitten ins Herz trifft, liegt nicht zuletzt daran, dass 
sie außergewöhnlich authentisch und ehrlich aus dem Leben 
erzählt. Darauf dürfen Sie sehr gespannt sein! 
Ein Abend mit Sefora Nelson ist unvergesslich – von schwäbisch 
witzig bis italienisch charmant. Ganz gleich, ob man ihn in Be-
gleitung der besten Freundin, Mutter oder Tochter, Arbeitskol-
legin oder einfach inmitten der besonderen Atmosphäre vieler 
Frauen  genießt. Denn die internationale Persönlichkeit be-
herrscht neben vielen weltlichen Sprachen vor allem eine: die 
Sprache des Herzens. Wer sie noch nicht kennt, wird sie lieben.
Deshalb lohnt es sich, den 28.03.25  19.00 Uhr im Kalender zu 
blocken und die Möglichkeit des Kartenvorverkaufs an den ver-
schiedenen Stellen für sich zu nutzen.
Diese sind ab 17.2.25 bei 
Ringfoto Schleiz, Teichstraße 10 
Mo-Fr 9-17.30 Uhr, Sa 9-11.30 Uhr
Gärtnerei Sachs in Oettersdorf, 
Mo-Fr 9-17.00 Uhr, Sa 8-12 Uhr 
christliche Bücherstube, Gefell, Markt 1 
Di, Do, Fr 9-12 /15-18.00 Uhr
Augenoptik Apelt, Tanna 
Do 9-13/15-18.00 Uhr
Bücherstube Sommer, Zeulenroda Markt 11, 
Mo, Di 9-14 Uhr, Mi, Do, Fr 9-17 Uhr
Foto König, Bad Lobenstein, Str. der Jugend 6, 
Di, Do 9-18 Uhr, Mi, Fr 9-15 Uhr, Sa 10-12 Uhr 
Mühlenmarkt, Neustadt, Triptiser Straße 36-38, 
Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa 8.30-12 Uhr  
Für 20 Euro sind Sie dabei, wir freuen uns !

Vereinsförderung  
für Schleizer Vereine – 

Antragstellung bis 15. Februar
Das Amt für Wirtschaft/Stadtmarketing möchte die Vereine 
in Schleiz und in den Ortsteilen an die Frist zur Abgabe der 
Anträge auf Vereinsförderung für das Jahr 2025 bis zum 15. 
Februar erinnern. Auch in diesem Jahr sollen wieder die Kin-
der- und Jugendarbeit der Vereine, Grundstücks- und Im-
mobilienverwaltung, kleine Projekte und Veranstaltungen, 
sowie investive Bauvorhaben von Vereinen bezuschusst 
werden. Das Formular ist im Amt für Wirtschaft/Stadtmar-
keting erhältlich und steht online auf www.schleiz.de (For-
mulare/Vereinsförderung und Sonstiges) zur Verfügung. 
Weitere Fragen beantwortet Frau Reinhold (03663-4804142 
o. reinhold@schleiz.de) gern. Die Vergabe der Fördermittel 
erfolgt nach Inkrafttreten eines beschlossenen Haushaltes 
Ende des 1. Quartals und steht unter dem Vorbehalt des 
Haushaltsbeschlusses durch den Stadtrat. Auf die Einhal-
tung der Antragsfrist ist dennoch zu achten.

Wieder ein erfolgreiches Jahr für 
Stadtbibliothek Schleiz

Insgesamt 69.718 Entleihungen verzeichnete die Stadtbiblio-
thek Schleiz im vergangenen Jahr, davon waren 7.668 elekt-
ronische Medien, die über die Onleihe „ThueBIBNet“ und den 
Bibliotheksstreamingdienst „filmfriend“ entliehen wurden.  
1.942 aktive Leserinnen und Leser und 320 Neuanmeldungen 
verzeichnete die Stadtbibliothek. Das sind deutlich mehr Neu-
anmeldungen als im Jahr 2024.
Besonders beliebt bei den Erwachsenen waren Romane wie 
„Der Buchspazierer" von Carsten Henn, „Die Bibliothek im Ne-
bel“ von Kai Meyer, „Altern“ von Elke Heidenreich und die „Acht-
sam morden“-Krimireihe von Karsten Dusse. Dank einer Förde-
rung von der Landesfachstelle für Öffentliche Bibliotheken in 
Thüringen, dem Landratsamt Saale-Orla-Kreis und der Thürin-
ger Staatskanzlei konnte die Kinderbibliothek um ein breites 
Angebot an Comics und Graphic Novels erweitert werden. Na-
ruto war die gefragteste Reihe aus dieser Rubrik. Das Freizeitle-
seprojekt, das in Kooperation mit der Kreissparkasse Saale-Orla 
stattfand, war 2024 ein riesiger Erfolg mit Teilnehmerrekord. Es 
wurden im Rahmen dieses Projektes so viele Bücher gelesen 
wie noch nie. 
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Lebenshilfe Schleiz-Bad Lobenstein e.V.
Die Lebenshilfe 
Schleiz-Bad Loben-
stein ist seit über 
35 Jahre im Dienste 
der Hilfen für Men-
schen mit Behinde-
rung, der Kinder-
betreuung und der 
Wohlfahrtspflege 
in Schleiz und Um-
gebung tätig. Der 
Grundstein des 
Vereins wurde mit 
Gründungsveran-
staltung am 22. Mai 
1990 im Saal des 
„Bayrischen Hofes“ 
in Schleiz gelegt. 
Die anfänglichen 
Aufgaben wurden, 
trotz begrenzter 
finanzieller Mittel 

mit viel ehrenamtlichem Engagement und Einsatzbereitschaft der Fa-
milien, der Mitarbeiter sowie des Vorstandes gelöst und so entstan-
den erste Arbeits-, Betreuungs- und Freizeitangebote. 
Das Angebot des Vereins konnte Mitte der 1990er Jahre kontinuier-
lich erweitert werden. So wurde mit Unterstützung der Stadt Schleiz 
die Immobilie des ehemaligen Blewa Werk II am Standort Komturs-
teig erworben; dem heutigen Stammsitz der Schleizer Werkstätten 
gGmbH. Damit wurde ein wichtiges Vorhaben zur Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen in der Werkstatt, den Umbau von Wohnungen 
für die behinderten Mitarbeiter, die Einrichtung des Ambulant Be-
treuten Wohnens und zum Aufbau eines eigenen Fahrdienstes um-
gesetzt. Darüber hinaus erweiterte die Lebenshilfe ihre Tätigkeits-
bereiche mit der Übernahme der Kindergärten der Stadt in Schleiz, 
Möschlitz und Langenbuch. 
Ab dem Jahr 2000 gab es eine Reihe von Maßnahmen, welche die 
weitere Entwicklung der Lebenshilfe entscheidend beeinflussten. So 
wurden das neue Gebäude der Frühförderstelle und der Neubau des 
Parkkindergartens eingeweiht, die Tagesstätte für psychisch kranke 
und seelisch behinderte Menschen eröffnet und die Schleizer Werk-
stätten gGmbH gegründet. Die 2000er Jahren waren Zeiten des Auf-
bruchs und intensiver Baugeschehen. Am Komtursteig entstand der 
neue Werkstattkomplex, im Juni 2006 weihten die ersten Bewohner 
das neue Wohnheim in der Geraer Straße 24d ein. Die Tagesstätte für 

psychisch kranke und seelisch behinderte Menschen zog in ihr neu-
es Domizil in der Augasse 10 um. Die Übernahme des Kindergarten 
Peuschen komplettiert im Jahr 2012 komplettiert das aktuelle Kin-
derbetreuungsangebot der Lebenshilfe. Doch auch in den weiteren 
Jahren folgten weitere umfangreiche Baumaßnahmen, wie u.a. der 
Neubau der Kinderkrippe im Parkkindergarten, die Schaffung eines 
neuen Förderbereiches Am Löhmaer Weg für behinderte Menschen 
mit hohem Hilfebedarf oder der Aus- und Umbau des Wohnhauses 
Markt 1. All diese baulichen Maßnahmen trugen zu einer wesentli-
chen Verbesserung der Betreuungs- und Wohnangebotes sowie der 
Arbeitsbedingungen für die Menschen mit Behinderungen in Schleiz 
bei und sind aus dem Schleizer Stadtbild nicht mehr wegzudenken. 
Ein weiterer Meilenstein der Lebenshilfe war die Gründung der TIP-
TOP Hausservice gGmbH als Integrationsunternehmen, die 2019 
ihren Geschäftsbetrieb aufnahm und Arbeitgeber für Menschen mit 
und ohne Behinderung in den Bereichen der Reinigung, Hauswirt-
schaft, Hausmeister- und Fahrdienstleistungen darstellt. 
Die vergangenen 35 Jahre waren für den Verein sowohl in der Weiter-
entwicklung der Angebote als auch in der Schaffung der dafür not-
wendigen materiellen Voraussetzungen außerordentlich erfolgreich. 
In den verschiedenen Einrichtungen unter Trägerschaft der Lebens-
hilfe werden heute insgesamt etwa 400 Menschen mit Behinderun-
gen und über 200 Kinder betreut. Die Lebenshilfe und ihre Gesell-
schaften ist Arbeitgeber für insgesamt mehr als 150 Mitarbeiter.
In diesem Jahr stehen für die Lebenshilfe und ihre Einrichtungen 
verschiedene Jubiläum an. Am 23.08.2025 möchten wir unseren Mit-
gliedern, anvertrauten Menschen und ihren Familienangehörigen, 
Förderer und Unterstützern sowie allen Interessierten das 35jähri-
ge Bestehen der Lebenshilfe Schleiz-Bad Lobenstein e.V. sowie das 
25jährige Bestehen der Schleizer Werkstätten gGmbH begehen.
Im Bewusstsein, wie viel wir der „Gründergeneration“ der Lebenshil-
fe Schleiz und ihren Nachfolgern verdanken, wollen wir nicht nach-
lassen, uns mehr denn je für die Rechte insbesondere für Menschen 
mit Behinderung einzusetzen. Hierbei werden wir nicht müde neue 
Formate und Angebote zur Förderung und Betreuung von Menschen 
mit Behinderungen zu etablieren. Mit unserem neuen Forum „Sozia-
les trifft Wirtschaft – Ein Werkstattge-
spräch“ möchten wir für interessierte 
Unternehmen sozial- und wirtschafts-
relevante Themen beleuchten. 
Wir freuen uns über alle, die sich auch 
zukünftig gemeinsam mit uns für 
Menschen mit Behinderungen stark 
machen. Seien Sie dabei – wir freuen 
uns über jedes neue Mitglied!

Anzeige
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Am 23.März 2025 laden die Oschitzer Blasmusikanten alle Freun-
de der Blasmusik ganz herzlich zu ihrem Blasmusikfest in die 
Schleizer Wisentahalle ein und feiern ihr 66jähriges Jubiläum! Das 
Alter des Orchesters ist aber längst kein Grund sich zur Ruhe zu 
setzen. Schon traditionell zum 17. Mal wird wieder ein zünftiges 
Fest gefeiert. Ab 14:00 Uhr (Einlass ab 13:00 Uhr) spielen die gast-
gebenden Oschitzer und freuen sich auf ihre Freunde, Gäste und 
Fans. Neben der musikalischen Unterhaltung ist natürlich auch 
für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Mittags wartet mit dem 
Schleizer Kloß-Sonntag schon eine ordentliche Stärkung in der 
Wisentahalle auf die Gäste; am Nachmittag wird hausgebacke-
ner Kuchen und frischer Kaffee angeboten – und natürlich gehört 
auch ein Bier zur zünftigen Blasmusik. Das seit 2009 stattfindende 
Oschitzer Blasmusikfest in der Schleizer Wisentahalle wird seither 
mit verschiedenen Blasorchestern aus nah und fern gefeiert. Da-
mit pflegen die Oschitzer Musiker eine Tradition der Blasmusik-
feste in und um Schleiz, die in den 1960er Jahren in Burgk begann 
und später im Heinrichsruher Park fortgesetzt wurde. In den letz-
ten Jahren gab es im Spätsommer sogar wieder eine musikalische 
Rückkehr auf die Bühne im Heinrichsruher Park. Ganz bestimmt 
wird auch in diesem Jahr endlich wieder eine stimmungsvolle At-

Mit 66 Jahren da fängt das Leben an: Oschitzer feiern Blasmusikfest!

mosphäre die Schleizer Wisentahalle beherrschen. Die Oschitzer 
freuen sich auf ihre Gäste und auf einen Nachmittag mit toller 
Stimmung und guter Laune. Der Kartenvorverkauf für 8,- erfolgt 
in der Stadtinformation Alte Münze in Schleiz und in den Ge-
schäftsstellen der Kreissparkasse Saale-Orla.

Wir sind die Bank,
die an Ihrer Seite bleibt.

Regional. Menschlich. Nah.

Foto: Oschitzer Blasmzusikanten
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Agrofarm Knau eG
Knau, An der Bahn 4

07806 Neustadt an der Orla
Telefon.: 036484 670 0

Fax: 036484 670 19
E-Mail: info@agrofarm-knau.de
Internet: www.agrofarm-knau.de

Facebook: Agrofarm Knau eG
Instagram: Agrofarm Knau eG

Gründung: 1991
Mitarbeiter: 250

Betriebszweige:
•	 Pflanzenproduktion

 Werkstatt
•	 Tierproduktion

 Milchviehanlage Schöndorf
 Mutterkuhhaltung
	 Schweinezucht	und	-mast

• Biogas
• Direktvermarktung

 Fleischerei
 Bäckerei
 Gastronomie
 Filialen für Fleisch- und  

Backwaren
 Wassermühle mit Pension 

Unsere Ausbildungsberufe:
 Landwirt / Tierwirt
 Land- und Baumaschinen-mechat-

roniker
 Bäcker / Konditor
 Fleischer
 Koch
 Fachverkäuferin für Fleisch oder 

Backwaren

Qualität aus der Region  
für die Region

Die Agrofarm Knau ist ein landwirtschaftlicher Betrieb mit Direktvermarktung. Alles 
aus	einer	Hand,	vom	Pflanzenbau	über	die	Viehwirtschaft	bis	hin	zur	eigenen	Ver-
marktung. Wir versorgen Kunden im Umkreis von 50 Kilometer mit frischer Wurst 
und Backwaren.

Pflanzenbau:
Wir	bewirtschaften	rund	3.500	ha	Acker-	und	Grünland	für	Anbau	von	Raps,	Brot-
weizen,	Braugerste,	Dinkel,	Erbsen,	Silo-	und	Körnermais	 sowie	Futtergetreide	 für	
unsere	eigene	Tierproduktion.	

Viehwirtschaft: 
In modernen Ställen und auf Wiesen werden 450 Milchkühe, 230 Mutterkühe, 650 
Jungrinder, 250 Zuchtsauen und 3.000 Läufer und Mastschweine gehalten. 

Direktvermarktung:
Wer	den	Weg	in	unsere	15	Fleischfilialen	und	7	Backfilialen	auf	sich	nimmt,	möchte	
etwas Besonderes kaufen. 

	Bäckerei:
Mit Thüringer Festtagskuchen und den „DDR Semmeln“ haben wir uns einen Namen 
gemacht.	Wir	sind	stolz,	die	Thüringer	Backtradition	mit	 ihren	überlieferten	Fami-
lienrezepten	weiterzuführen	und	zu	erhalten.	Hierzu	gehört	auch	der	Thüringer	Fest-
tagsstollen	und	die	bunten	Plätzchenschalen	zur	Weihnachtszeit.	Mit	den	Köstlich-
keiten aus der Mühlenbäckerei heben wir uns von den industriellen Produkten ab. 

 Fleischerei:
Unsere auf Stroh gehaltenen Schweine werden in der Knauer Fleischerei verarbeitet. 
Die	Hausmacher	Wurst	wird	nach	unschlagbaren	Rezepturen	und	nach	handwerkli-
cher Tradition hergestellt. In den Sommermonaten sind die Roster aus der Agrofarm 
ein Muss auf jedem Rost.

 Wassermühle:
2007	haben	wir	die	alte	Wassermühle	käuflich	erworben,	 saniert	und	die	Mühlen-
technik	wieder	zum	Laufen	gebracht.	Mehrere	Ferienwohnungen	wurden	geschaffen.
Jährlich	 zum	Mühlentag	 laden	wir	 ein	 die	Mühle	 zu	 besichtigen	 und	 traditionelle	
Wurst-	 und	Backwaren	 zu	 erwerben.	Die	Kulisse	 der	 alten	Wassermühle	 lädt	 zum	
Verweilen	ein.	Die	Mühlenscheune	wird	gerne	 für	Hochzeitsfeiern,	Firmenjubiläen	
und	sonstige	Feierlichkeiten	genutzt.	Überzeugen	Sie	sich	selbst	und	seien	Sie	unser	
Gast.  

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Team der Agrofarm Knau eG

Sie wollen sogar Teil des Teams werden, dann bewerben Sie sich. 
Wir	freuen	uns	über	Ihre	Unterstützung.

Anzeige
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Mehr als ein Infopunkt:  
Die Schleizer Stadtinformation 

bleibt Tor zur Region
Im Jahr 2024 besuchten 4.730 Personen die Schleizer Stadt-
information „Alte Münze“. Besonders stark frequentiert waren 
die Monate Juni und August mit jeweils knapp 500 Besuchern. 
Der größte Besucheransturm war jedoch im Juli mit fast 600 
Besuchern zu verzeichnen. Auch das Telefon stand nicht mehr 
still. Fast 1.000 Anrufe zählte die Stadtinformation. 
Auch im Jahr 2024 lockte das Team des Schleizer Kulturbundes 
e.V. wieder viele kunstbegeisterte Gäste in die „Alte Münze“. So 
wurden in der „Kleinen Galerie“ zahlreiche Radierungen und 
Zeichnungen des Künstlers Rainer Marofke sowie die Ausstel-
lung „Refugium Landschaft“ von Anke & Andreas Rudloff ge-
zeigt. Auch die Ausstellung „Die vier Jahreszeiten“ mit Werken 
von Peter Zaumseil begeisterte viele Besucher. Noch bis März 
dieses Jahres sind zahlreiche Keramiken, Bilder und Kleinplasti-
ken des Künstlers Andreas Leonhardt zu sehen. Alle Ausstellun-
gen können während der Öffnungszeiten der Stadtinformation 
kostenfrei besucht werden. 
Im Jahr 2024 entdeckten viele Radfahrer als Kurz- und Wochen-
endurlauber oder Tagesbesucher die herrliche Natur rund um 
das Thüringer Meer auf dem Oberland- und Saale Radweg. 
Auch der Pilzerlebnispfad und die gepflegten Wanderrouten 
rund um Gräfenwarth, die Staumauer, Schloss Burgk sowie den 
Königsberg bei Lössau führten zahlreiche Familien und Natur-
liebhaber aus allen Bundesländern in die Region. 
Im vergangenen Jahr waren vor allem die Schleizer Teespezi-
alitäten und Tassen sowie der Kalender des Schleizer Stadtar-
chivs beliebte Produkte. Auch die Merchandising-Artikel zum 
Jubiläum „100 Jahre Schleizer Dreieck“ im Jahr 2023 waren bei 
den Gästen der Stadtinformation im Jahr 2024 sehr beliebt. 
Neben der Festschrift sind Mützen, Sitzkissen, Gürteltaschen, 
Emaillebecher und vieles mehr fester Bestandteil des Souvenir-
sortiments. 
Die Bergkirche St. Marien, das Schleizer Dreieck, Schloss Burgk 
und der 42 m hohe Saaleturm sind nach wie vor wichtige Anzie-
hungspunkte der Stadt. Auch das Rutheneum, die Ferienland-
eisenbahn in Crispendorf und die Nikolauskapelle in Dörflas 
begeistern viele Gäste der Stadt.
Die Mitarbeiterinnen der Stadtinformation stehen auch im Jahr 
2025 mit Rat und Tat zur Seite, um viele Besucherinnen und 
Besucher in die Stadt Schleiz zu locken. Dabei wird insbeson-
dere auf den neu angelegten Reisemobilstellplatz am Schleizer 
Dreieck aufmerksam gemacht, der das touristische Angebot der 
Stadt weiter bereichert.

Einladung  
zur Jahreshauptversammlung der 

Jagdgenossenschaft Möschlitz/ Burgk
mit Jagdessen

Wann? Freitag, den 14. Februar 2025, ab 18:30 Uhr
Wo?  Saal des Gasthauses „Roseneck“ in Möschlitz

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bekanntgabe der Tagesordnung
3. Abstimmung über die Tagesordnung
4. Abschluss des Jagdjahres / Bericht der Vorstands-

arbeit 2024/25
5. Kassenbericht und Bericht der Revision
6. Entlastung des Vorstandes
7.  Entlastung des Kassenwartes
8. Vorschläge zur Wahl eines neuen Jagdvorstandes
9.  Wahl eines neuen Jagdvorstandes mit einfacherer 

Mehrheit
10. Auszählung und Bekanntgabe der Wahlergebnisse
11. Bericht der Jagdpächter
12. Verschiedenes und Diskussion
13. Schlusswort

Eingeladen sind alle stimmberechtigten Mitglieder der 
Jagdgenossenschaft Möschlitz/ Burgk bzw. deren Vertreter 
mit Vollmacht sowie jeweils eine Begleitung.
Stimmberechtigt ist nur ein Eigentümer pro Fläche bzw. 
dessen Vertreter mit Vollmacht.

Es wird darum gebeten sich bis zum 12. Februar 2025 im 
Gasthaus „Roseneck“ oder im örtlichen „Nahkauf“ in die 
ausgelegte Teilnehmerliste einzutragen.

Mit freundlichen Grüßen

Der Jagdvorstand

Einladung
Die Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft 

Schleiz-Oschitz findet 

am Donnerstag, den 27.02.2025 um 19.00 Uhr 

im Landgasthof Glücksmühle statt.
Eingeladen sind alle Mitglieder der Jagdgenossenschaft 

Schleiz-Oschitz bzw. deren Vertreter.

Die detaillierte Tagesordnung wird noch bekanntgegeben.

Mit freundlichen Grüßen
Der Jagdvorstand.
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Jahreskalender zum Heraustrennen
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Jahreskalender zum  
Heraustrennen
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Nach Auffassungen in unserer Heimatgeschichtsschreibung (wie 
von Berthold Schmidt u. a.) ist das urkundlich erstmals 1397 ge-
nannte Schleizer Rathaus das der damaligen „Altstadt“ und hätte 
an der Stelle der heutigen Gaststätte zu den drei Schwanen ge-
standen. Demnach wäre auch die 1432 genannte „Herberge zu 
den Kaufmannen“, die vom selben Autor als Vorgänger des ersten 
Schleizer Ratskeller angesehen wird, an der gleichen Stelle zu ver-
muten. Das wiederum würde schließlich bedeuten, dass es sich 
bei dem heute noch existierenden und großer Beliebtheit erfreu-
enden „Schwanen” um den ältesten Schleizer Gasthof überhaupt 
handelte. 
Weshalb dann drei Schwäne in das Gastzeichen der Einkehrstätte 
gelangten, ist nicht mehr erkennbar. Urkundlich tritt dieser Name 
das erste Mal im Jahre 1559 auf, als „der Schwan” sich im Besitz 
eines Georg Giegling befand, der ihn aber bereits von seinem Va-
ter ererbt hatte, ihn nun aber an einen Adam Reißig verkaufte, 
Reißig erscheint auch noch 1565 als Besitzer, während als spätere 
Eigentümer für 1618 ein Georg Triller, für 1635 ein Wolf Christoph 
Schön und für 1716 ein Hans Heinrich Lang als Eigentümer ge-
nannt sind. 
Im Jahre 1632 brach am 15. November früh um 
7 Uhr beim Metzger Georg Koch in der Schleizer 
„Altstadt“ Feuer aus, wodurch die Gasthöfe zu den 
drei Schwanen und zum Bären sowie die zwischen 
beiden liegenden vier Häuser in Asche sanken. Das 
Feuer soll von einem fremden Offizier „versühnet“, 
also „besprochen” und damit „verursacht” worden 
sein. 
Auf der Rückseite des Gasthofes findet der sich 
noch heute über dem Tor in der Schmiedestraße 
ein in Stein gehauenes und farbig gestaltetes Gast-
zeichen mit drei Schwänen und der Inschrift „Gast-
haus zum drei Schwanen 1768“. Daraus lässt sich 
auf einen größeren baulichen Um- oder Ausbau 
des Gasthauses zu dieser Zeit schließen. 
Im Jahre 1806 wurde die „Altstadt” (im engeren Sin-
ne der Straßenteil der heutigen Friedrich-Engels-
Straße) sogar als „Schwanengasse“ bezeichnet, wie 
außerdem die spätere Poststraße mit dem Gasthof 
zum schwarzen Baren benannt ist. Damit haben in 
diesen Fällen die Namen von Gasthäusern den an-
liegenden Straßen ihren Namen übertragen. 
Eine allgemein für die Schleizer Geschichte inter-
essante Nachricht aus dem nachfolgenden Jahr er-
fasst auch den Gasthof zu den drei Schwanen: Vom 
1. Januar bis 24. Dezember 1807 waren in der Stadt 
von den französischen Besatzungstruppen bei 
einem einfachen Tagelöhner 18 Mann, bei einem 
Backer 165 Mann, beim Hofkommissar Timmich 35 
Offiziere und 139 Soldaten und im „Gasthof zum 
Schwan“ 50 Offiziere und 83 Soldaten einquartiert. 
Schließlich ist mit der Geschichte des Gasthauses 
ein Ereignis verbunden, dass zu seiner Zeit die Ge-
müter der ganzen Stadt erregte und zur letzten 
öffentlichen Hinrichtung in Schleiz führte. Im Jah-
re 1841 nämlich hatte der damalige Wirt, ein aus 
Birkigt bei Saalfeld gebürtiger Joh. Wilhelm Oswald, 
den „stumpfsinnigen“ Gustav Schulz, Sohn seines 
verstorbenen Schwiegervaters G. Schulz, von dem 
Oswald den hoch verschuldeten Gasthof ererbt 

Fundstücke aus dem Stadtarchiv 
Der alte „Gasthof zu den drei Schwanen“

und zugleich die Verbindlichkeit übernommen hatte, jenem Sohn 
lebenslänglich Pflege und Unterhalt zu gewähren, mit „Rattenpul-
ver“ vergiftet, um durch dessen Tod von diesen Verpflichtungen 
befreit zu werden. Der Tote war schon beerdigt worden, als in 
der Stadt Gerüchte aufkamen, dass er keines natürlichen Todes 
gestorben wäre. Die Leiche wurde wieder ausgegraben und ob-
duziert, und es wurde festgestellt, dass Schulz durch Arsen ver-
giftet worden war. Der Oßwald wurde verhaftet und gestand sei-
ne Schuld ein. Er wurde zum Tode durch das Schwert verurteilt. 
Nachdem ein Gnadengesuch abgewiesen worden war, wurde er 
am 2. August 1843 früh 4 Uhr auf dem Schleizer Marktplatz vor 
einer großen Menschenmenge hingerichtet. Der Kopf fiel auf 
den ersten Hieb und soll nach Augenzeugen „auf der Klinge des 
Schwertes hingelaufen sein“. Die Stelle dieser letzten Hinrichtung 
ist mach der Rekonstruktion des Altmarktes neu markiert worden 
und damit heute noch erkennbar.
Günther Wachter

Gefunden im Stadtarchiv Schleiz in Manuskripte Günther 
Wachter von Ingo Möckel

Foto: Stadtarchiv Schleiz
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Am 06.12.2024 fand in der Wisentahalle in Schleiz die Kader-
berufung des Talentleistungszentrum Leichtathletik „Thüringi-
sches Vogtland“ (TLZ Leichtathletik) für das Jahr 2025 statt. Von 
den 8 Stützpunktvereinen, die ca. 250 Kinder und Jugendliche 
kontinuierlich in der Woche trainieren und an den Wochen-
enden zu den Wettkämpfen betreuen, wurden die 43 erfolg-
reichsten Sportlerinnen und Sportler als TLZ-Kader für das 
Jahr 2025 feierlich unter den Augen des Beirates des Talent-
leistungszentruns, den Trainern, Eltern und weiteren Gästen 
berufen. Unter Ihnen auch der Landrat des Saale-Orla-Kreises, 
Christian Herrgott, der ein Grußwort an die Anwesenden rich-
tete und der      1. Beigeordneter des Landrates des Landkreises 
Greiz, Kai Dittmann.
Zum Talentleistungszentrum gehören der TSV Zeulenroda, VfB 
Schleiz, SG Möschlitz, TSV Germania 1887 Neustadt/Orla, SV 
Seeligenstädt-Rückersdorf, FSV Hirschberg, SV Grün Weiß Trip-
tis und der ThSV Wünschendorf/E.

Bevor der Leiter des TLZ-Leichtathletik Silvio Drechsler in sei-
nen Ausführungen eine positive sportliche Bilanz mit den zu 
meisternten Herausforderungen für dieses Jahr zog, die er mit 
einer Bilderpräsentation untermalte, und einen Ausblick auf 
das Sportjahr 2025 mit den damit verbundenen Zielen gab, 
würdigte der Vorsitzende des Beirates des TLZ-Leichtathletik, 
Uwe Jahn, in seiner Begrüßungsansprache die erreichten Erfol-
ge der jungen Sportlerinnen und Sportler im Jahr 2024. Auch 
betonte er wie wichtig Fleiß, Ausdauer, Ehrgeiz sind, es Kraft 
und persönliche Stärke von jedem abverlangt, auch Niederla-
gen verkrachten zu können. Er betonte das hinter dem guten 
Abschneiden auch eine starke Gemeinschaft aus Förderern, 
Kommunen der integrierten Stützpunkte und weiteren Unter-
stützern aus der Wirtschaft stehen, ohne dies alles nicht mach-
bar und möglich wäre. In diesem Zusammenhang dankte er 

Kaderberufung des Talentleistungszentrum Leichtathletik 
„Thüringisches Vogtland“ für das Jahr 2025

der Kreissparkasse Saale-Orla als Gastgeberin der Kaderberu-
fung, vertretend den anwesenden Leiter des Vorstandsstabes 
Heiko Oelsner, sowie dem Bürgermeister der gastgebenden 
Stadt Schleiz, Marko Bias, für die finanzielle Unterstützung der 
Kaderberufung.
Dass das TLZ-Leichtathletik einen sehr guten Ruf in Thürin-
gen hat, brachte der Leistungssportkoordinator des Thüringer 
Leichtathletik-Verbandes Willi Mathiszik, der krankheitsbedingt 
nicht anwesend sein konnte, in einem Telefonat mit dem Vorsit-
zenden des Beirates des TLZ-Leichtathletik zum Ausdruck. „Das 
Zentrum ist ein erfolgreiches in Thüringen und eines der am 
besten organisierten, was auch mit seiner jährlichen Kaderbe-
rufung beispielgebend ist“. Abschließend im Telefonat dankte 
er den Trainern und Betreuern, allen Eltern und den Förderern 
für deren Engagement und stellte insbesondere heraus, dass 
die Talentleistungszentren im Thüringer Leichtathletik-Verband 
ein wichtiges Fundament für die Sichtung und Entwicklung von 
jungen Menschen zu leistungsstarken und erfolgreichen Athle-
tinnen und Athleten sind.

Die Kader erhielten neben ihrer Berufsurkunde für das Jahr 
2025 auch eigens dafür angefertigte T-Shirts.
Darüber wurde den Stützpunktvereinen auch in diesem Jahr fi-
nanzielle Leistungsprämien ausgereicht, die sie für die tägliche 
Arbeit eigenverantwortlich einsetzen können.

Finanziert wird das TLZ-Leichtathletik „Thüringisches Vogtland“ 
durch Zuwendungen der jeweiligen Sitzgemeinden der Stütz-
punktvereine, der Landkreise Greiz und Saale-Orla sowie Spen-
den der Bauerfeind AG, der Sparkasse Gera-Greiz, der Kreis-
sparkasse Saale-Orla, der Firma Theodor Schönefeldt GmbH 
- Büro und Objektmöbel in Neustadt/O., die alle Beiratsmitglie-
der sind und der TEAG.

Raniser Straße 15e | 07333 Unterwellenborn OT Könitz
Tel.: 036732 233670 | E-Mail: info@metallbearbeitung-remmler.de

www.metallbearbeitung-remmler.de

Metallbearbeitung Remmler
Inh. Anja Remmler

Wir lasern 3D !

FIRMEN ABC

Telefon: 01522 88 171 48

Mit einer Anzeige im Amtsblatt  
erreichen auch Sie Ihre Kunden!

Reservieren Sie Ihren  
Anzeigenplatz
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mit ihren Ortsteilen Burgk, Burgkhammer, Crispendorf, Dörflas, Dröswein, 
Erkmannsdorf, Gräfenwarth, Grochwitz, Isabellengrün, Langenbuch, Lössau,  
Möschlitz, Oberböhmsdorf, Oschitz, Wüstendittersdorf

Veranstaltung zum Frauentag am 8. März 2024 in der Wisentahalle

Traditionell findet am 8. März 2024 
um 14 Uhr in der Wisentahalle wie-
der eine Veranstaltung zum Inter-
nationalen Frauentag statt. Sie steht 
unter dem Motto „Du bist schön!“. 
Die Initiative Frauentag lädt alle In-
teressierten herzlich ein. Im kulturel-
len Rahmenprogramm präsentieren 
verschiedene Modegeschäfte aus 
Schleiz und Umgebung eine ab-
wechslungsreiche Modenschau mit 
den neuesten Trends für Frühjahr 
und Sommer 2024. Die teilnehmen-
den Geschäfte sind: Atrium - Jeans 
& Fashion, Modeboutique „butter-
fly“, Evi‘s Modehaus, Modeboutique 
„pink elements“ und WEKA. Lassen 
Sie sich von frischen Farben und 
trendigen Styles verzaubern. Aufge-
lockert werden die modischen Vor-
führungen durch heitere Geschich-
ten.
Eintrittskarten sind zum Preis von 
10 Euro im Klub der Volkssolidari-
tät im Atriumhaus und in der „Alten 
Münze“ in Schleiz erhältlich. Im Ein-
trittspreis sind ein Kaffeegedeck und 
ein Blumengruß enthalten. Weitere 
Informationen gibt es telefonisch 
unter 03663/403194.
Die Initiative Frauentag wird getra-
gen vom Demokratischen Frauen-
bund, der Lebenshilfe Schleiz-Bad 
Lobenstein, der Volkssolidarität RV 
Oberland, dem DGB und der IG Me-
tall. Unterstützt wird sie vom Saa-
le-Orla-Kreis, der Stadt Schleiz, der 
Kreissparkasse Saale-Orla und dem 
DRK-Kreisverband Saale-Orla.
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FIRMEN ABCEinfach mitmachen: 
Veranstaltungen für Schleiz und 

Ortsteile melden
Das Amt für Wirtschaft/Stadtmarketing der Stadt Schleiz führt 
einen Veranstaltungskalender mit verschiedensten Events aus 
Schleiz und Ortsteilen. Um die Datenbank für alle Bürgerinnen 
und Bürger möglichst vollständig und aktuell zu halten, wer-
den alle Vereine, Unternehmen und sonstige Veranstalter aus 
Schleiz und Ortsteilen gebeten, ihre öffentlichen Veranstaltun-
gen bei der Stadtverwaltung Schleiz zu melden. 
Die Veröffentlichung der Veranstaltungen erfolgt über unter-
schiedliche Kanäle. So werden die Veranstaltungen monatlich 
im Amtsblatt der Stadt Schleiz, sowie vierteljährlich (nur aus-
gewählte Termine) in einer Print-Ausgabe des Veranstaltungs-
kalenders in Leporelloform abgedruckt. Außerdem erfolgt die 
Veröffentlichung der Veranstaltungen über die Homepage der 
Stadt Schleiz. Hierzu wird ab März eine Schnittstelle zum Thü-
CAT (Thüringer Content Architektur Tourismus) genutzt. Um 
die Meldung der Veranstaltungen zu vereinfachen können ab 
sofort alle Veranstaltungen digital unter https://thuedoc.thue-
ringer-wald.com/ gemeldet werden. Diese sind dann auf der 
Homepage der Stadt Schleiz, wie auch über weitere Internet-
seiten der Region zu sehen, welche diese Schnittstelle nutzen. 
Wer nicht das Online-Formular verwenden möchte, sendet bitte 
folgende Daten per Mail an reinhold@schleiz.de:
- Name der Veranstaltung
- Beschreibungstext
- Beginn und Ende der Veranstaltung (Datum + Uhrzeit)
- Veranstalter mit Kontaktdaten
- Weitere Infos zu Eintritt, Website, Catering etc.
- Foto mit CC0-Lizenz
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FIRMEN ABC STELLENANGEBOTE
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FIRMEN ABC

Themenmonat in der 
Stadtbibliothek Schleiz:

Buch oder Hörbuch?

Was ist besser? Das muss wohl jeder für sich persönlich entschei-
den, denn es kommt ganz auf die Vorlieben an! 
Bücher ermöglichen es, im eigenen Tempo zu lesen und man kann 
in aller Ruhe seinen eigenen Vorstellungen beim Aussehen der 
Charaktere oder den beschriebenen Szenarien freien Lauf lassen.
Bei einem Hörbuch wird diese Interpretation teilweise von der vor-
lesenden Stimme durch dessen Betonung geleitet und geprägt. 
Aber Hörbücher sind praktisch, wenn man zum Beispiel im Auto 
unterwegs ist oder einfach mal die Hände frei haben möchte. 
In diesem Monat haben die Nutzer der Stadtbibliothek „Dr. Kon-
rad Duden“ Schleiz bei den vorgestellten Büchern die Möglichkeit 
der Wahl: Buch oder Hörbuch! 

Foto: Stadtverwaltung Schleiz

Radonmessungen in Innenräumen 
in Thüringen

Das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Natur-
schutz (TLUBN) führt 2025 wieder ein Messprogramm der 
Radonaktivitätskonzentration in Innenräumen durch. Interes-
sierte Haus- und Wohnungseigentümer erhalten so die Mög-
lichkeit, sich kostenfrei und einfach über die Radonsituation in 
ihren Wohnräumen zu informieren.
Ziel der Messungen ist die Erweiterung der Datenbasis für die 
Einschätzung der Radonsituation in Thüringen.
Laut einer neuen Studie des Bundesamtes für Strahlenschutz 
(BfS) können rechnerisch etwa 6 % (2800 pro Jahr) aller Lun-
genkrebstodesfälle in Deutschland Radon in Wohnräumen zu-
geschrieben werden.
Die Messungen sind einfach durchführbar und für die Teilneh-
mer mit einem geringen Aufwand verbunden. Dazu werden 
kleine Exposimeter (Kunststoffdosen) per Post an die Teilneh-
mer zusammen mit einer Messanleitung verschickt und sollen 
für 1 Jahr in den Räumen aufgestellt werden. Die Ergebnisse der 
Messungen werden ausgewertet und Ihnen anschließend zu-
gesandt. Anonymisiert fließen die Daten in die thüringenweite 
Statistik zur Radonsituation ein.
Interessierte Haushalte können sich ab sofort bis zum 
01.05.2025 für die Teilnahme am Messprogramm Online unter 
www.tlubn.thueringen.de oder per E-Mail beim TLUBN anmel-
den, ein Rechtsanspruch auf die Teilnahme am Messprogramm 
besteht jedoch nicht.

Fragen zum Messprogramm beantwortet das TLUBN unter der 
Radon - Hotline:
Telefon: 0361 - 57 3943943
E-Mail: radon-info@tlubn.thueringen.de
THÜRINGER LANDESAMT FÜR UMWELT,
BERGBAU UND NATURSCHUTZ
Referat 63
Göschwitzer Straße 41
07745 Jena
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Forstförderung wird digital

Bekanntermaßen ist es erklärtes Ziel der Thüringer Landesver-
waltung den Prozess der Digitalisierung voranzutreiben. Vor 
dem Hintergrund des Online-Zugangs-Gesetzes (OZG) macht der 
Fortschritt auch vor der Forstpartie nicht Halt. Was in der Land-
wirtschaft bereits seit einiger Zeit umfassend und erfolgreich 
umgesetzt wurde, soll nun so ähnlich auch in der forstlichen För-
derlandschaft größere Kreise ziehen. Bereits jetzt können einige 
Fördermaßnahmen, wie beispielsweise im Bereich der Waldum-
weltmaßnahmen (z. B. Nutzungsverzicht im Wald, Verzicht auf Na-
delholzanbau, sofern Maßnahmen im Fachbeitrag Wald eines FFH-
Gebiets vorgesehen), nur noch online beantragt werden. Ab 2025 
weitet sich diese Entwicklung weiter auf alle EU-kofinanzierten 
Maßnahmen der forstlichen Förderlandschaft aus. Für die Wald-
besitzer im Forstamtsgebiet sind insbesondere die Fördermaß-
nahmen des forstlichen Wegebaus, der forstlichen Zusammen-

schlüsse, der Bodenschutzkalkung und der Vorbeugung gegen 
Kalamitäten (bspw. Erdwegebau in vom Borkenkäfer gefährdeten 
Waldgebieten) relevant. Weitere Fördermaßnahmen im Bereich 
der investiven Waldumweltmaßnahmen sowie der biologischen 
Vielfalt und Anpassung an Klimaveränderungen sind hinsichtlich 
ihrer Fördervoraussetzungen komplexer, weshalb hier im Vorfeld 
eine inhaltliche Beratung durch das zuständige Forstamt erfolgen 
sollte. In allen genannten Bereichen wird es zu Umstellungen im 
Förderprozess kommen. „Zuerst einmal benötigen Antragsteller 
die Online-Funktion des Personalausweises (eID-Funktion). Na-
türliche Personen können sich dann einem Authentifizierungs-
verfahren über BUND-ID unterziehen. Dort ist ein Benutzerkonto 
mit „hoher Vertrauensstufe“ anzulegen.“ Erklärt Katharina Pietzko, 
die Leiterin des Forstamts in Schleiz, die ersten Schritte hin zum 
Online-Antrag. „Im Falle von Vertretungsberechtigten einer juristi-
schen Person wie einer Kommune oder eines Forstlichen Zusam-
menschlusses ist zusätzlich ein so genanntes Organisationskonto 
anzulegen.“ Dies seien dann die Voraussetzungen zur Antragsein-
reichung auf dem Förderportal Portia. Auch auf diesem Portal ist 
die Registrierung über ein Benutzerkonto erforderlich.
In den kommenden Jahren sollen weitere Bereiche der forstlichen 
Förderung, wie beispielsweise in der Waldpflege oder der Wieder-
bewaldung, digitalisiert werden. „Wir vom Forstamt empfehlen 
allen, die auch künftig Fördermittel im Wald in Anspruch nehmen 
wollen, sich bei Zeiten mit dem Thema Online-Förderantragstel-
lung zu befassen.“ betont Katharina Pietzko. Im Falle tiefergehen-
der Fragen zum Prozess wenden Sie sich gern ans Forstamt unter 
03663 4899910. Sollten Sie technische Frage zu Portia haben, so 
besteht die Möglichkeit, diese per E-Mail oder telefonisch unter 
folgenden Kontakten zu stellen: portia.post@tlllr.thueringen.de 
oder an die PORTIA-Hotline: +49 361 57401 3333.

Foto: TLLLR Thüringen
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VERANSTALTUNGSKALENDER FEBRUAR 2025
Datum Zeit Veranstaltung Veranstaltungsort Veranstalter

01.02. 19:30 3. Galaabend - Schleizer Handwerker-
fasching Oettersdorf Kulturhaus CCH Schleiz e.V.

03.02. 16:00 Kindertanzen für Grundschulkinder
Schleiz, Begegnungsstätte 
des Behindertenverband 
Saale-Orla-Kreis e.V.

Behindertenverband Saale-Orla-Kreis 
e.V.

03.02. 16:00 Kindersport für Kinder von 4 – 6 Jahren
Schleiz, Begegnungsstätte 
des Behindertenverband 
Saale-Orla-Kreis e.V.

Behindertenverband Saale-Orla-Kreis 
e.V.

04.02. 14:00 Physio-Sport mit Frau Makowsky Schleiz, Begegnungsstätte 
Elisenstraße AWO Ortsverein Schleiz

06.02. 09:15 Spieletreff
Schleiz, Begegnungsstätte 
des Behindertenverband 
Saale-Orla-Kreis e.V.

Behindertenverband Saale-Orla-Kreis 
e.V.

10.02. 16:00 Kindertanzen für Grundschulkinder
Schleiz, Begegnungsstätte 
des Behindertenverband 
Saale-Orla-Kreis e.V.

Behindertenverband Saale-Orla-Kreis 
e.V.

10.02. 16:00 Kindersport für Kinder von 4 – 6 Jahren
Schleiz, Begegnungsstätte 
des Behindertenverband 
Saale-Orla-Kreis e.V.

Behindertenverband Saale-Orla-Kreis 
e.V.

11.02. 14:00 altersgerechter Sport mit Frau Markgraf Schleiz, Begegnungsstätte 
Elisenstraße AWO Ortsverein Schleiz

12.02. 16:00 Näh- und Handarbeitstreff
Schleiz, Begegnungsstätte 
des Behindertenverband 
Saale-Orla-Kreis e.V.

Behindertenverband Saale-Orla-Kreis 
e.V.

12.02. 18:00 Lesung „22 Bahnen“ von Caroline Wahl Schleiz Stadtbibiliothek „Dr. 
Konrad Duden“ Initiative NACOA

13.02. 09:15 Heimatvortrag
Schleiz, Begegnungsstätte 
des Behindertenverband 
Saale-Orla-Kreis e.V.

Behindertenverband Saale-Orla-Kreis 
e.V.

15.02. 19:30 Die Udo Jürgens Story - Tournee 2025 
Sein Leben, seine Liebe, seine Musik Schleiz, Wisentahalle Kreissparkasse Saale-Orla

17.02. 16:00 Kindertanzen für Grundschulkinder
Schleiz, Begegnungsstätte 
des Behindertenverband 
Saale-Orla-Kreis e.V.

Behindertenverband Saale-Orla-Kreis 
e.V.

17.02. 16:00 Kindersport für Kinder von 4 – 6 Jahren
Schleiz, Begegnungsstätte 
des Behindertenverband 
Saale-Orla-Kreis e.V.

Behindertenverband Saale-Orla-Kreis 
e.V.

18.02. 14:00 Besuch von Gärtner Herrn Waldert Schleiz, Begegnungsstätte 
Elisenstraße AWO Ortsverein Schleiz

20.02. 09:15 Frühstückstreffen
Schleiz, Begegnungsstätte 
des Behindertenverband 
Saale-Orla-Kreis e.V.

Behindertenverband Saale-Orla-Kreis 
e.V.

22.02. 19:33 1. Galaabend Schleiz, Jahnturnhalle SKC e.V.

23.02. 14:00 Kinderfasching Schleiz, Jahnturnhalle SKC e.V.

24.02. 16:00 Kindertanzen für Grundschulkinder
Schleiz, Begegnungsstätte 
des Behindertenverband 
Saale-Orla-Kreis e.V.

Behindertenverband Saale-Orla-Kreis 
e.V.

24.02. 16:00 Kindersport für Kinder von 4 – 6 Jahren
Schleiz, Begegnungsstätte 
des Behindertenverband 
Saale-Orla-Kreis e.V.

Behindertenverband Saale-Orla-Kreis 
e.V.

25.02. 14:00 altersgerechter Sport mit Frau Markgraf Schleiz, Begegnungsstätte 
Elisenstraße AWO Ortsverein Schleiz
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26.02. 16:00 Näh- und Handarbeitstreff
Schleiz, Begegnungsstätte 
des Behindertenverband 
Saale-Orla-Kreis e.V.

Behindertenverband Saale-Orla-Kreis 
e.V.

27.02. 09:15 Buchlesung
Schleiz, Begegnungsstätte 
des Behindertenverband 
Saale-Orla-Kreis e.V.

Behindertenverband Saale-Orla-Kreis 
e.V.

28.02. 19:33 Weiberfasching Schleiz, Jahnturnhalle SKC e.V.

Aus der Region

23.02. 16:00 Cellokonzert "Cello Loop" mit Stephan 
Schrader Hirschberg, Gerberstraße 16 „Villa Novalis Akademie“ e. V.

Änderungen vorbehalten, ohne Gewähr

Außerdem haben für Sie geöffnet:

Bergkirche Schleiz 
Führungen sind unter Voranmeldung möglich. 03663 - 422342

Museum im Rutheneum 
Unter Voranmeldung ganzjährig jederzeit. 03663-428735

Museum Schloß Burgk 
November - März
Di - So 11:00 - 16:00 Uhr 

Saaleturm Burgk 
Täglich 08:00 bis 21:00 Uhr
Achtung! Kein Winterdienst!

Alle Angaben ohne Gewähr! 

Montag, 03.02. 18.30 Uhr Holzschnittworkshop bei Thomas Kretschmer
Dienstag, 04.02. 13.00 Uhr Spielenachmittag mit Heidrun und Corinna
Montag, 10.02. 18.30 Uhr Holzschnittworkshop bei Thomas Kretschmer
Dienstag, 11.02. 14.00 Uhr Gedächtnistraining mit Heidrun Schiller
Mittwoch, 12.02. 14.00 Uhr Gymnastik für alle mit Corinna Fellmann
Donnerstag, 13.02. 14.30 Uhr Gemütliches Beisammensein mit Simone
Montag, 17.02. 18.30 Uhr Holzschnittworkshop bei Thomas Kretschmer
Dienstag, 18.02. 14.00 Uhr Bunter Faschingsnachmittag
Freitag, 21.02. 16.00 Uhr Rommee-Turnier für alle Spielbegeisterten
Samstag, 22.02. 09.00 Uhr Smartphone- Training mit Martin Rech
Montag, 24.02. 18.30 Uhr Holzschnittworkshop bei Thomas Kretschmer
Dienstag, 25.02. Aquarell- Workshop mit Christina Tiersch

Anmeldung bitte unter: 036648/673927 oder 0173/7269449

Die Beratungs- und Begegnungsstätte bietet Beratungen zur Gesundheit, Vorsorge, Altersarmut
 und allen Fragen zur Pflege an. Wir schulen pflegende Angehörige in Pflegekursen.

Begegnungsstätte „Humanitas“                        
Knau Februar 2025

DRK-Kreisverband Saale-Orla e.V.
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Montag, 03.02. 14 Uhr altersgerechte Gymnastik / Ardesia Therme
Dienstag, 04.02. 14 Uhr Preisskat
Mittwoch, 05.02. 14 Uhr Spielenachmittag mit Karten- u. Würfelspielen
Donnerstag, 06.02. 14 Uhr „750 Jahre Schleiz im Film“  

Filmvortrag von Hr. Guntmar Schwarz
Freitag, 07.02. 14 Uhr Kaffeenachmittag
Montag, 10.02. 14 Uhr altersgerechte Gymnastik
Dienstag, 11.02. 14 Uhr Spielenachmittag  mit Karten- u. Würfelspielen
Mittwoch, 12.02. 14 Uhr Karpfen-u. Wildessen in Lössau  

Anmeldungen bitte bis 07.02.2025 unter Tel.: 410942
Donnerstag, 13.02. 12 Uhr Valentinstags Kaffee  

Anmeldungen bitte bis 10.02.2025 unter Tel.: 410942
Freitag, 14.02. 14 Uhr Kaffeenachmittag
Montag, 17.02. ab 8:30 Uhr Fußpflege, bitte Handtuch mitbringen

Anmeldungen bitte bis 10.02. unter Tel.: 410942
14 Uhr altersgerechte Gymnastik

Dienstag, 18.02. 14 Uhr „Schleizer Oberland  -  Säugetiere“ 
Filmvortrag von Hr. Lothar Knäschke

Mittwoch, 19.02. 14 Uhr Spielenachmittag mit Karten- u. Würfelspielen
Donnerstag, 20.02. 14 Uhr „Überraschungsvortrag“ Reisevortrag von Hr. Maik Fischer
Freitag, 21.02. 14 Uhr Kaffeenachmittag
Montag, 24.02. 14 Uhr altersgerechte Gymnastik
Dienstag, 25.02. 14 Uhr Gesangsnachmittag
Mittwoch, 26.02. 14 Uhr Spielenachmittag mit Karten- u. Würfelspielen
Donnerstag, 27.02. "Schleiz in der Sagenwelt"
Freitag, 28.02. 14 Uhr Kaffeenachmittag

Seniorenclub der  

Begegnungsstätte im Atriumhaus 
lädt ein zu Veranstaltungen, Aktivitäten und Ausfahrten im Februar 2025

Alle Veranstaltungen finden unter den jeweils
aktuell geltenden Infektionsschutzbestimmungen 

statt.
Änderungen vorbehalten.

Telefon Club: 03663 410942 oder 410941

Leiterin der Begegnungsstätte
Kerstin Buhmann

HGV lädt zur und Frauentagsfeier und Ladies Night am 7. März ein
Der Handels- und Gewerbeverein Schleiz ist in diesem Jahr 
erstmalig Gastgeber für die Frauentagsfeier am 7. März in der 
Wisentahalle Schleiz. Ab 13:30 Uhr öffnen sich die Türen der 
Wisentahalle bevor um 14:00 Uhr zu einem stimmungsvollen 
Programm mit Volksmusiksänger Markus Hoffmann aus Oels-
nitz sowie Kaffee und Kuchen eingeladen wird. Die Eintritts-
karten für die Frauentagsfeier erhalten Sie für 10 Euro in der 
Stadtinformation „Alte Münze“ auf dem Neumarkt und im Foto-
geschäft Bilderboot in der Teichstraße 10. Im Eintrittspreis ent-
halten ist ein Kaffeegedeck mit Gebäck und ein Blumengruß.
Ab 18:00 Uhr am gleichen Tag wird zum zweiten mal die Schlei-
zer Innenstadt in einem festlichen Glanz erstrahlen, wenn die 
Geschäfte ihre Türen zur Schleizer Ladies Night öffnen. Ein 
Abend, der die Damen der Region zu einem wahrhaft magi-

schen Erlebnis einlädt - voller exklusiver Angebote, Überra-
schungen und unvergesslicher Unterhaltung. Tauchen Sie ein 
in die festliche Atmosphäre in den teilnehmenden Geschäften, 
die bis 21 Uhr ihre Pforten für Sie geöffnet haben. Lassen Sie 
sich von der besonderen Stimmung inspirieren und entdecken 
Sie die faszinierende Vielfalt der Angebote unserer Schleizer 
Einzelhändler. Der lange Einkaufsabend, ebenfalls organisiert 
vom Schleizer Handels- und Gewerbeverein, bietet nicht nur 
exklu sive Öffnungszeiten, sondern auch zahlreiche Aktionen 
und Überraschungen. 
Die Schleizer Ladies Night am 7. März 2025 verspricht einen un-
vergesslichen Abend voller Eleganz, Shopping und Partyspaß. 
Seien Sie neugierig und feiern Sie den Internationalen Frauen-
tag mit Stil.
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TRAUERANZEIGEN

STERBEFÄLLE IM DEZEMBER

Elfriede Hermann geb. Leistner Schleiz 98

Marianne Broßmann geb. Söll Schleiz 89

Erika Neupert geb. Köhler Tegau 89

Heinz Hirsch Oettersdorf 98

Vera Majchrzak geb. Bloch Schleiz 68

Edith Elsa Soboth geb. Haft Schleiz 93

Hans-Udo Leck Schleiz 85

Karl-Heinz Weihert Schleiz 82

Die schriftliche Einwilligung zur Veröffentlichung liegt vor.
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Aktuelle Informationen über Öffnungszeiten 
und Veranstaltungen unserer  

Evang. Kirchengemeinde finden Sie auf  www.
evangelische-kirche-schleiz.de

KIRCHENMITTEILUNGEN
Ev.-Lutherische Kirchgemeinde Schleiz

GOTTESDIENSTE
Sonntag, 02.02.25
09:00 Volkmannsdorf
09:00 Oberböhmsdorf
10:00 Schleiz, Ev.Gemeindehaus
10:30 Crispendorf

Sonntag, 09.02.25
09:00 Grochwitz
09:00 Oschitz
10:00 Lössau
10:30 Möschlitz
19:00 Löhma, Andacht
 
Sonntag, 16.02.25
09:00 Eßbach
09:00 Oberböhmsdorf
10:00 Schleiz, Evang. Gemeindehaus + Taufe
10:15 Göschitz
10:30 Gräfenwarth

Sonntag, 23.02.25
09:00 Möschlitz
09:00 Löhma
09:00 Mönchgrün
09:00 Neundorf
10:00 Schleiz, Ev. Gemeindehaus
10:00 Pahnstangen
10:00 Kirschkau
10:30 Ziegenrück

GEMEINDENACHMITTAGE
Oschitz, 26.02. um 14:00 Uhr im Gemeinderaum/ Pfarrhaus
Schleiz, 27.02. um 14:30 Uhr im Evang. Gemeindehaus
Lössau + Oberböhmsdorf, 12.02. um 15:00 Uhr im Gasthof „Zur 
Eiche“ in Lössau
Löhma + Göschitz, 19.02. um 15:00 Uhr im Gemeindeamt Löhma
Kirschkau, 13.02. um 15:00 Uhr im Pfarrhaus
Görkwitz, 20.02. um 14:30 Uhr im Gasthaus „Reussischer Hof“
Crispendorf, 19.02. um 15:00 Uhr im Gemeinderaum

GRUPPEN FÜR KINDER UND JUGENDLICHE 
(außerhalb der Ferien)
Evang. Gemeindehaus Schleiz
Vorkonfirmanden und Konfirmanden immer dienstags 15.45 Uhr 
14-tägig, 
KREISE
Schleiz
Der Bibelgesprächskreis findet am 20.02. um 18:00 Uhr im Konfi-
raum des Evang. Pfarramtes in Schleiz, Kirchplatz 3 statt.

Möschlitz
Bibelstunde am 12.+ 26.02. um 19:30 Uhr im Kirchgemeindesaal.
LEGO-Treff für Kinder am 15.02. um 14:00 Uhr im Kirchgemeinde-
saal.

Jugendgottesdienst jeden Freitag um 18:00 Uhr im Jugendraum 
des Pfarrhauses.

CHÖRE
Schleiz 
Evang. Gemeindehaus 
Posaunenchor donnerstags, 19:00 Uhr, Großer Saal
Männerchor 1x monatlich, 19:30 Uhr
Kantorei mittwochs, 19:30 Uhr, großer Saal, 
Kantatenchor montags, 19:30 Uhr, großer Saal, 14-tägig

Crispendorf Donnerstags 19:00 Uhr Chorprobe  

Ziegenrück Dienstags 19:30 Uhr Chorprobe in der Winterkirche

Möschlitz Donnerstags 20:00 Uhr 
 Chorprobe im Kirchgemeindesaal

BERGKIRCHE
Die Bergkirche hat vom 31.10.24 bis 30.04.25 Winterpause.
Führungen in Bergkirche und Gruft bitte anmelden im Kirchenbü-
ro unter 03663/ 42 23 42 oder per Mail pfarramt.schleiz@ekmd.de

MICHAELISHAUS
Jeden Donnerstag 10.30 Uhr Hausandacht

SENIORENZENTRUM SCHLEIZ
Mittwoch,  12.02. 10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl  

PFLEGEHEIM ZIEGENRÜCK
Donnerstag,  20.02.  10:30 Gottesdienst

Jeden Dienstag um 18.00 Uhr findet in der Stadtkirche Schleiz das Ökumenische Friedensgebet statt.
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Änderungen vorbehalten.

Alle Veranstaltungen ohne Ortsangabe finden im AWZ Schleiz, 
Löhmaer Weg 2 statt.
GOTTESDIENSTE 
Sonntag,  02.02. 10:00 Uhr 
Sonntag,  16.02. 10:00 Uhr
GEBETSTREFFEN
Sonntag,  09.02. 10:00 Uhr mit Abendmahl
Sonntag,  23.02. 10:00 Uhr mit Abendmahl
HAUSKREISABENDE 
bei Fam. H. Butz oder Fam. D. Ille, 
Oettersdorf, An der Holzmühle 2a
Freitag, 14.02. 20:00 Uhr 
Freitag,  28.02. 20:00 Uhr
GEBET FÜR STADT UND LAND 
Montag, 03.02. 19:30 Uhr 
 Zionskirche Schleiz, Quergasse 4

EFG Schleiz

GOTTESDIENSTE 
Sonntag,  02.02. 10:30 Uhr  Gottesdienst
Sonntag,  09.02. 10:30 Uhr Gottesdienst
Sonntag,  16.02. 10:30 Uhr  Gottesdienst
Sonntag,  23.02. 10:30 Uhr  Gottesdienst
Sonntag,  02.03. 10:30 Uhr  Gottesdienst

Katholische Kirche St. Paulus Schleiz

Kontaktdaten der Pfarrei Sankt Paulus:
Katholische Pfarrei St. Paulus  

Am Gatterberg 3 · 07907 Schleiz  
Tel. 03663 4250012 · Fax 036628 85468

www.kirche-schleiz.de · Mail:  schleiz@pfarrei-bddmei.de
Postanschrift: zentrales Kath. Pfarrbüro St. Paulus

Aumaische Str. 51, 07937 Zeulenroda-Triebes

GOTTESDIENSTE 
Sonntag, 02.02. 10:00 Uhr Gottesdienst 
Mittwoch, 05.02. 19:30 Uhr Gottesdienst 
Sonntag, 09.02. 10:00 Uhr Gottesdienst
Mittwoch, 12.02. 19:30 Uhr Gottesdienst 
Sonntag, 16.02. 10:00 Uhr Gottesdienst
Mittwoch, 19.02. 19:30 Uhr Gottesdienst 
Sonntag, 23.02. 10:00 Uhr Gottesdienst
Mittwoch, 26.02. 19:30 Uhr Gottesdienst 

Informationen finden Sie jederzeit unter:
www.schleiz.nak-nordost.de & www.nak-nordost.de

Anschrift des Gemeindezentrums:
Neuapostolische Kirche Nord- und Ostdeutschland K.d.ö.R

Gemeinde Schleiz, Oschitzer Straße 13
 Tel. 03663-4246237

Neuapostolische Kirche Schleiz

KIRCHENMITTEILUNGEN
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